
V/0416/2022

V/0416/2022

Öffentliche Beschlussvorlage

Betrifft

LOOPmünster - Zwischenbericht und betriebliche Anpassungen

Beratungsfolge

17.08.2022 Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit
Behinderungen

Anhörung

18.08.2022 Bezirksvertretung Münster-West Anhörung

18.08.2022 Bezirksvertretung Münster-Hiltrup Anhörung

23.08.2022 Bezirksvertretung Münster-Südost Anhörung

23.08.2022 Bezirksvertretung Münster-Mitte Anhörung

29.08.2022 Kommunale Seniorenvertretung Anhörung

31.08.2022 Ausschuss für Verkehr und Mobilität Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Ausschuss für Verkehr und Mobilität nimmt den Zwischenbericht der Fachhochschule
Münster über die ersten 13 Betriebsmonate von LOOPmünster zur Kenntnis.

2. Der Ausschuss für Verkehr und Mobilität nimmt zur Kenntnis, dass LOOPmünster von
Anbeginn in die Mobilitätsplattform der Stadtwerke Münster eingebunden wird.

3. Der Ausschuss für Verkehr und Mobilität beschließt die Einführung einer Schutzgebühr von
1€ je Fahrgast und Fahrt.

4. Der Ausschuss für Verkehr und Mobilität beschließt die Abschaffung der Möglichkeit einer
telefonischen Buchung von LOOPmünster.

5. Der Ausschuss für Verkehr und Mobilität beschließt, die Laufzeit des Pilotprojektes
LOOPmünster um ein Jahr bis zum 31.08.2024 zu verlängern. Die Verwaltung wird
beauftragt, entsprechende Änderungsanträge beim Fördergeber einzureichen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Vorlage ergibt sich keine Erhöhung der Gesamtkosten für das Projekt LOOPmünster.
Aufgrund der geplanten Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr bis zum 31.08.2024 (vgl.
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Beschlusspunkt 5) müssen die bislang für die Jahre 2020 bis 2023 unter der u.g. Produktgruppe
eingestellten Mittel jedoch neu verteilt werden:

Teilergebnisplan

Nr. Bezeichnung
Haush.-

jahr

Betrag

€

Bemerkungen

Produktgruppe 1201 Bereitstellung von
Verkehrsflächen und -anlagen

Zeile 15 Transferaufwendungen 2022 2.100.000

Aufwendungen

09/2020 –
12/2021:

2.650.000 €

2023 1.900.000

2024 1.350.000

Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine
Umlagen

2022 1.300.000

Zuwendungen

09/2020 –
12/2021:

1.750.000 €

2023 1.150.000

2024 800.000

Ergebnis 2.100.000

Die mit dem Projekt LOOPmünster verbundenen Erträge und Aufwendungen sind im
Haushaltsplanentwurf 2023 bei der o. g. Produktgruppe veranschlagt.

Begründung:

Seit knapp zwei Jahren sind im Süden Münsters die Kleinbusse von LOOPmünster unterwegs und
werden als integrierter Bestandteil des kommunalen ÖPNV auch über das Bediengebiet hinaus
wahrgenommen. Im bislang auf drei Jahre angelegten Pilotprojekt sollen umfangreiche Erfahrungen
im Rahmen der sogenannten On-Demand-Ridepooling-Verkehre gesammelt werden. Dazu gehören
unter anderem die Fragen, inwiefern sich LOOPmünster als Ergänzung des Busverkehrs und Ersatz
für bestehende TaxiBus-Linien, für die Erschließung in der Fläche sowie für neue
Stadtteilverbindungen eignet. LOOPmünster ist eines von 15 Modellprojekten, die im Rahmen des
Landeswettbewerbs „Mobil.NRW – innovativer ÖPNV“ durch das NRW-Verkehrsministerium gefördert
werden.

Zu 1. Zwischenbericht der Fachhochschule Münster

Die beigefügte Powerpoint-Präsentation „Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung zu
LOOPmünster“ stellt die grundsätzliche Systematik von LOOPmünster sowie die Kennzahlen und
Entwicklungen der ersten 13 Betriebsmonate (September 2020 bis Oktober 2021) dar. Dabei sind die
coronabedingten Einschränkungen (Betriebszeit, 4 statt 6 Fahrgastplätze) sowie die notwendigen
betrieblichen Optimierungen und Lerneffekte zu beachten.

Ergänzend hierzu werten die Stadtwerke Münster kontinuierlich die Betriebsdaten aus, um über
Modifikationen der Software oder Fahrzeugeinsatzpläne die Effizienz im System zu steigern.
Insbesondere seit Ende 2021, und damit nach dem bisherigen Auswertungszeitraum der
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Fachhochschule Münster, haben Änderungen der Betriebsparameter (Umwegfaktor, Wartezeit etc.),
die Erweiterung des Bediengebietes um den südlichen Albersloher Weg und die Davert sowie eine
steigende Nachfrage zum Ende der Corona-Einschränkungen zu erheblichen Verbesserungen der
Systemeffizienz geführt.

Die Ergebnisse des Zwischenberichtes der Fachhochschule Münster und ergänzende Auswertungen
der Stadtwerke Münster für die vergangenen Monate sind der Vorlage beigefügt.

Insgesamt kommen der Zwischenbericht und die in diesem Rahmen durchgeführten Umfragen dabei
zu einer überwiegend positiven bis sehr positiven Bewertung des LOOPmünster-Angebots,
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie den Projektstart erschwert hat.
Daneben werden im Zwischenbericht auch Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die auch
Gegenstand dieser Vorlage sind.

Zum Ende der ursprünglich angesetzten Projektlaufzeit im Sommer 2023 wird die Fachhochschule
Münster einen umfassenden Abschlussbericht mit weiterführenden Erkenntnissen und Empfehlungen
erstellen. Darüber hinaus werden alle 15 Modellprojekte im Rahmen einer separaten
Landesevaluation (durchgeführt durch das Wuppertal Institut und die Planersocietät) wissenschaftlich
begleitet und hinsichtlich ihrer dauerhaften Eignung als Mobilitätslösung untersucht. Sobald
weiterführende Evaluationsergebnisse vorliegen, werden diese im Ausschuss für Verkehr und
Mobilität vorgestellt.

Zu 2. Einbindung in Mobilitätsplattform

Zum Herbst 2022 planen die Stadtwerke Münster die Einführung einer neuen, digitalen
Mobilitätsplattform. Mit der flexiblen Bündelung unterschiedlicher Mobilitätsangebote in einer App, der
einfachen und individuellen Auskunftsfunktion sowie der zentralen Buchung und Bezahlung dieser
Angebote schafft diese Mobilitätsplattform erstmalig die digitale Integration unterschiedlicher
Verkehrsangebote – von der Information bis zur Abrechnung - in Münster. Damit wird deren multi- und
intermodale Nutzung deutlich vereinfacht.

LOOPmünster soll zur Einführung der Mobilitätsplattform vollständig in die App integriert werden. Die
Buchung und Zahlung der Tickets (inkl. möglicher Tarifvarianten) kann zukünftig über diese Plattform
abgewickelt werden. Um die Schaffung von kostenintensiven Parallelstrukturen hinsichtlich der
Zahlungsprozesse zu vermeiden und den größtmöglichen Fahrgastnutzen zu generieren, wird die
aktuell angebotene LOOPmünster-App mit Einführung der Mobilitätsplattform aus den App-Stores
herausgenommen und ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nutzbar.

Zu 3. Einführung einer Schutzgebühr

Seit Projektbeginn gilt im LOOPmünster der reguläre ÖPNV-Tarif ohne Aufpreis. Fahrgäste mit einem
gültigen ÖPNV-Ticket (Zeittickets/Abo, SemesterTicket etc.) können LOOPmünster ohne weitere
Gebühr nutzen. Das attraktive Tarifmodell in Kombination mit schnellen Verbindungen und einem
hohen Komfort führt zu einer hohen Akzeptanz und Nutzung des Service. Bis Ende Mai 2022 haben
daher schon 300.000 Fahrgäste LOOPmünster genutzt. Bereits zu Projektbeginn konnten jedoch
Parallelfahrten zu den Stadtbuslinien festgestellt werden, die seit August 2021 über eine technische
Funktion vermieden werden.

Unabhängig davon lässt sich ein unverändert hohes Aufkommen an doppelten Buchungen,
kurzfristigen Stornierungen von Fahrten oder dem Nichterscheinen am Abholort feststellen. In der
Folge finden viele vermeidbare Leerfahrten statt. Zudem steht LOOPmünster zu diesem Zeitpunkt
anderen Personen mit Fahrtwünschen nicht zur Verfügung. Die Sanktionierung über die



- 4 -

V/0416/2022

systematische Sperrung von Fahrgästen bei wiederholtem Fehlverhalten brachte leider keine
signifikante Verbesserung.

Im Hinblick auf den Charakter von LOOPmünster als Pilotprojekt zur Erprobung verschiedener
Varianten eines neuen Verkehrsangebotes sowie aufgrund der aufgeführten Aspekte empfehlen
Verwaltung und Stadtwerke Münster daher eine Schutzgebühr einzuführen. Die Schutzgebühr soll für
alle Fahrgäste ab sechs Jahren gelten und einen Euro je Fahrgast und Fahrt betragen. Davon
erhoffen sich Verwaltung und Stadtwerke eine Stabilisierung der betrieblichen Abläufe und eine
bewusstere Kundenwahrnehmung der angebotenen Mobilitätsdienstleistung. Ebenso wird die
Schutzgebühr im LOOPmünster dem höheren Komfort gegenüber der Busverbindung (kürzere
Fußwege, Direktverbindungen, Sitzplatz) gerecht.

Die Einführung der Schutzgebühr ist zum Zeitpunkt der Vollintegration in die neue Mobilitätsplattform
der Stadtwerke Münster vorgesehen. Mittelfristig soll das Ziel, LOOPmünster in seiner Funktion als
Mobilitätsangebot für mobilitätseingeschränkte Personen oder Personen ohne geeignetes ÖPNV-
Angebot im unmittelbaren Umfeld zu stärken, weiterverfolgt werden. Dahingehend werden auch
andere Tarifmodelle in Betracht gezogen – beispielsweise der Verzicht auf die Schutzgebühr in
Gebieten ohne geeignetes ÖPNV-Angebot. Eine Voraussetzung hierfür bilden Weiterentwicklungen
der Softwarelösung, die in den kommenden Jahren zu erwarten sind.

Zu 4. Abschaffung der Möglichkeit zur telefonischen Buchung

Die Möglichkeit der telefonischen Buchung von LOOPmünster wurde kurz nach Betriebsstart im
Oktober 2020 eingeführt. Nach fast zweijährigem Test ist festzustellen, dass – aufgrund der hohen
Vorhaltungskosten und Aufwände zur Betreuung der Telefonbuchung – das Angebot der
Telefonbuchung in einem erheblichen Missverhältnis zur Nachfrage steht. Lediglich 0,2 % aller
Buchungen erfolgen telefonisch.

Vor dem Hintergrund der geplanten Schutzgebühr würde zudem ein zusätzlicher Prozess zur Zahlung
des Zuschlages bei telefonischer Bestellung im Fahrzeug notwendig werden. Neben der Mitnahme
von Bargeld durch das Fahrpersonal, welches in den Fahrzeugen von LOOPmünster nicht
vorgesehen ist, würden weitere Aufwände in der Schaffung von analogen Zahlungsprozessen
erforderlich sein. Aufgrund des bereits gegebenen Missverhältnisses aus Aufwänden und Nutzen der
Telefonbuchungsfunktion soll das Angebot der telefonischen Buchung mit Einführung der
Mobilitätsplattform und der Schutzgebühr eingestellt werden. Um den Telefonbuchenden den Zugang
zur digitalen Buchungsmöglichkeit zu erleichtern, planen Verwaltung und Stadtwerke ein verbessertes
Informations- und Schulungsangebot zur App-Bedienung.

Zu 5. Verlängerung der Projektlaufzeit

Die Erprobung von LOOPmünster ist bislang auf einen Zeitraum von drei Jahren angelegt. Das
Projekt LOOPmünster wird im Rahmen des Landeswettbewerbs „mobil.NRW – innovativer ÖPNV“
gefördert. Ziel des Landeswettbewerbs ist nicht nur die modellhafte Erprobung von neuen
Mobilitätsangeboten, sondern auch das Aufzeigen einer konkreten Perspektive für die Fortführung der
einzelnen Pilotprojekte.

Auch in Münster wird, auch vor dem Hintergrund der bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen sowie
des mehrheitlich positiven Feedbacks der Nutzenden, eine dauerhafte Etablierung von LOOPmünster
perspektivisch angestrebt. Die Vorlaufzeiten für die Überführung in einen regulären Verkehr belaufen
sich aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen jedoch auf 18 bis 21 Monate. Da für
LOOPmünster weitere, wichtige Systemveränderungen geplant sind sowie aufgrund der Corona-
Pandemie und dem späten Start anderer Modellprojekte noch keine ausreichenden
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wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, ist seitens des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Verkehr NRW die Möglichkeit eingeräumt worden, die Laufzeit des Pilotprojektes LOOPmünster um
ein weiteres Jahr bis zum 31. August 2024 zu verlängern.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass im Rahmen des bereits bewilligten
Gesamtbudgets in Höhe von ca. 8 Mio. € die Finanzierung eines vierten Betriebsjahres möglich ist.
Eine Erhöhung des Gesamtbudgets ist daher nicht erforderlich. Die bislang eingestellten Mittel und
die entsprechenden Landeszuwendungen in Höhe von ca. 5 Mio. € müssen aufgrund der
angepassten Projektlaufzeit jedoch neu verteilt werden.

In Vertretung

gez.
Thomas Paal
Stadtdirektor

Anlagen:

Anlage A
Anlage 1: Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung (FH Münster)
Anlage 2: Qualitätsbericht Mobilität / Kennzahlen 2021 und 2022 (Stadtwerke Münster)


